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bieranstich
in der spessart-brauerei

Am 11.01.2025 wollen wir mit Ihnen den Beginn unsers 150jährigen Jubiläums 
feiern. Im Innenhof der Spessart-Brauerei heißen wir Sie bei zünftigem Wintergril-
len, dem Bieranstich und ein paar Überraschungen willkommen. 

Wir freuen uns schon auf Sie. Weitere Infos gibt es auf unsere Internetseite. 

             holt euch unser stempel-heft und gewinnttolle preise

11. Januar
ab 16 uhr

www.feuerwehr-kreuzwertheim.de

Unsere Hauptsponsoren



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

willkommen, neues Jahr,  

Wenn man mitten im Jahr in seinem Trubel steckt, überblickt man oft gar nicht, wo man eigentlich steht. Es 
sind derzeit nicht wenige Herausforderungen, vor denen wir als Kommunalpolitiker und -politikerinnen 
stehen. Aber jetzt, nachdem das neue Jahr begonnen hat, lohnt sich der Blick auf das vergangene. 

Die Kommunen stehen weiterhin vor großen Problemen in der Region, die nur mit gemeinsamer 
Anstrengung realisiert werden können. Deshalb sehen wir es als immer wichtiger an, dass wir 
demokratischen Parteien nicht mehr gegeneinander arbeiten und uns als Konkurrenten betrachten, 
sondern dass wir zusammenarbeiten. Wir müssen zusammenhalten und eine feste Front gegen die 
Demokratiefeinde aufstellen. Wir müssen uns stärker auf unsere inhaltlichen Gemeinsamkeiten 
konzentrieren und schauen, wo wir uns gemeinsam erfolgreich behaupten können. Gerade in der 
Kommunalpolitik sollten die Parteien möglichst an einem Strang ziehen. Denn vor uns liegen ganz konkrete 
Probleme und Aufgaben, für die wir jeweils eine Lösung finden müssen. Nicht immer weichen die 
Standpunkte der einzelnen Parteien voneinander ab. Deswegen sollten wir mehr darauf schauen, wie wir 
konstruktiv an die Aufgaben herangehen. 

Wir appellieren an Sie alle, sich als Bürgerinnen und Bürger dieser Region auch verantwortlich zu fühlen 
und sich für die gemeindlichen Belange einzusetzen. Letztlich sind wir alle gefordert. Denn auch in den 
kleinen Schritten kommen wir ein Stück weiter voran. 

Wir können nicht vorhersehen, was uns das neue Jahr bringen wird. Vielleicht erahnen wir manches. Aber 
was viel wichtiger ist, und das kann niemand besser ausdrücken als Antoine de Saint-Exupéry – wir kennen 
alle seine bekannte Erzählung „Der kleine Prinz“ –, wenn er sagt: 

„„DDiiee  ZZuukkuunnfftt  ssoollll  mmaann  nniicchhtt  vvoorraauusssseehheenn  wwoolllleenn,,  ssoonnddeerrnn  mmöögglliicchh  mmaacchheenn..““  

Ja, es ist wenig sinnvoll zu spekulieren, was in diesem Jahr auf uns zukommen mag. Denn es kommt 
meistens anders. Aber ist es nicht viel wichtiger, dass wir die Zukunft möglich machen, wie Antoine de 
Saint-Exupéry gesagt hat, dass wir alles dafür unternehmen, dass unsere Nachkommen eine lebenswerte 
Zukunft haben? Unsere Kinder und Enkelkinder, Neffen und Nichten, Großneffen und Großnichten – sie 
alle möchten eine solide Basis für ein gutes Leben haben. Das müssen wir möglich machen. Dafür müssen 
wir sorgen. 

Und das gelingt uns am besten, wenn wir alle gemeinsam anpacken, auf der politischen Ebene genauso 
wie auf der bürgerlichen Ebene. Unser aller Einsatz ist gefordert, sei es beim Kampf für unsere 
demokratische Zukunft oder bei der Lösung vielseitiger Probleme, die auf die Kommunen zukommen oder 
bereits bestehen.  

Das neue Jahr bietet uns die Gelegenheit, uns neuen Herausforderungen zu stellen und uns 
weiterzuentwickeln. Lasst uns die Chancen, die sich uns bieten, nutzen, um unsere Region noch 
lebenswerter und erfolgreicher zu machen.  

Wir wünschen Ihnen allen, dass das neue Jahr Ihre Träume und Ziele verwirklicht und viele schöne 
Momente bringt.  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Bleiben Sie gesund. 

 

       Klaus Thoma                      Thea Kohlroß       Wolfgang Haarmann 
 Erster Bürgermeister                 Erste Bürgermeisterin                        Erster Bürgermeister 
Markt Kreuzwertheim               Gemeinde Schollbrunn                Gemeinde Hasloch 



Krautäcker 1
97892 Kreuzwertheim-
           Wiebelbach
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Sprechstunden der VGem Kreuzwertheim
Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Do. 15:00 Uhr – 18:00 Uhr
Telefon 0 93 42 / 92 62 – 0
Telefax 0 93 42 / 92 62 – 33
E-Mail poststelle@vgem-kreuzwertheim.bayern.de

Bekanntmachungen

Immobilienbörse des Marktes Kreuzwertheim 
Der Markt Kreuzwertheim verkauft im OT Unterwittbach das Grundstück Flnr. 5/1 an 
der Rettersheimer Straße mit einer Größe von 1.306 m². Der Verkaufspreis wurde 
vom Gemeinderat mit 100,00 €/m² festgelegt. Die erforderlichen Hausanschlüsse 
müssen noch hergestellt werden. Eine Teilung des Grundstückes bzw. der Erwerb 
einer Teilfläche des Grundstückes ist möglich. Es wird ein Kinderbonus von 10,00 €/
m² für jedes Kind gewährt. Das Grundstück ist frei zugänglich und kann von außen 
jederzeit besichtigt werden. 
Ein Bebauungsplan mit Bau- und 
Gestaltungsvorschriften ist nicht vor-
handen. Das Maß der zulässigen Be-
bauung richtet sich nach § 34 Bauge-
setzbuch.
Bei Kaufinteresse wird um eine kurze 
Bewerbung (gerne per Mail) gebeten. 
Bitte geben Sie hierbei neben Ihrer 
kompletten Anschrift mit Kontaktdaten 
und Alter, auch die Größe der von Ih-
nen gewünschten Erwerbsfläche, An-
zahl der Kinder und eine evtl. Vereins-
zugehörigkeit mit an.
Es werden zunächst alle eingehenden 
Bewerbungen bis zum 31.03.2025 ge-
sammelt. Anschließend wird der Ge-
meinderat über die Grundstücksver-
gabe entscheiden.
Bei Rückfragen wenden Sie sich ger-
ne an den zuständigen Sachbearbei-
ter, Herrn Gehret – Tel. 09342/926225 
oder per Mail: gehret@vgem-kreuz-
wertheim.bayern.de
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Wir sind eine innovative Steuerberatungsgesellschaft mit ganzheitlichem Beratungsansatz. Zu 
unseren Mandanten gehören sowohl regionale Kleinunternehmen als auch überregionale und 
internationale mittelständische Unternehmen. Als qualitätsorientierte Kanzlei sind wir nach 
DIN EN ISO 9001:2015 und DStV zertifiziert.

Zum weiteren Ausbau unseres Dienstleistungsangebots suchen wir engagierte

 Mitarbeiter Lohnbuchhaltung (m/w/d)

Ihre Qualifikationen
• Kenntnisse in der Lohnbuchhaltung
• Fundierte Kenntnisse in den MS-Office-Anwendungen
• Erste Erfahrungen in den DATEV-Anwendungen hilfreich
• Zuverlässige Arbeitsweise und Spaß am Umgang mit  
 unseren freundlichen Mandanten

Wir bieten Ihnen
• Interessante Aufgaben in einem angenehmen,  
 motivierenden und interessanten Umfeld
• Teamorientiertes, kollegiales Arbeiten
• Hoher Digitalisierungsgrad: zeiteffizientes Arbeiten 
 mittels papierloser Prozesse
• Attraktive Vergütung und regelmäßige interne und  
 externe Fort- und Weiterbildungsangebote.
• Strukturiertes Arbeiten mit entspannten Feierabenden

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

kompetent, partnerschaftlich,
  ganzheitlich, engagiert

Schäftner, Englert, Lamm
PartG mbB · Steuerberatungsgesellschaft
Poststr. 3 · 97877 Wertheim
Telefon: (0 93 42) 92 87-0 
kontakt@steuerberater-sel.de
www. steuerberater-sel.de
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Wasser- und Kanalgebühren / 1. Rate Grundsteuer
Abrechnung für den Zeitraum 01.01.2024 – 31.12.2024
1. Abschlagszahlung 2025
Die auf den Gebührenbescheiden vom 03.01.2025 ausgewiesenen Guthaben und 
Nachzahlungen für die Abrechnung der Verbrauchsgebühren 2024 sind dieses Jahr 
zum 07.02.2025 fällig.
Hinweis: Der Zählerstand auf Seite 2 des Verbrauchsgebührenbescheides bei der 
Berechnung des Verbrauches, Zählerstand ‚neu‘ ist ein automatisch geschätzter Ver-
brauch vom Zeitpunkt der Ablesung bis zum 31.12.2024. Dieser fällt in der Regel 
etwas höher aus, als der tatsächlich abgelesene Zählerstand. Es handelt sich hierbei 
um eine Restjahresschätzung anhand des Verbrauches vom 01.01.2023 bis zur Ab-
lesung des Zählerstandes.
Die erste Abschlagszahlung 2025 ist zum 15.02.2025 fällig.
Zur Verringerung der Zahlungsbewegungen werden angesichts der kurz aufeinan-
der folgenden Fälligkeitspunkte etwaige Guthaben der Verbrauchsgebührenabrech-
nung 2024 nicht überwiesen, sondern gleich mit der ersten Abschlagszahlung zum 
15.02.2025 verrechnet.
Abschlagsübersteigende Guthaben werden dann selbstverständlich auf das uns be-
kannte Konto erstattet. Die Abschlagszahlung vermindert sich daher um das etwaige 
Guthaben. Wir bitten, dies bei der Überweisung zu beachten.
Für diejenigen, die der Kasse ein Lastschriftmandat erteilt haben, ist dies als Hinweis 
gedacht.
Für evtl. Rückfragen steht Ihnen gerne unsere Kasse, Tel. 09342/9262-17 bzw. Tel. 
09342/9262-37, zur Verfügung.

 Die Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim / Landkreis Main-Spessart 
(ca. 6.300 Einwohner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Mitar-
beiter/in mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zum/zur 
 

Verwaltungsfachangestellten (VFA-K) oder 
      staatl. geprüften Bautechniker (m/w/d) 
 
als Beschäftigter für eine unbefristete Vollzeitstelle.  
Für Auskünfte steht Ihnen gerne Herr Drescher (Tel. 09342/9262-22) zur Verfügung. 
Die ausführliche Stellenbeschreibung ist einzusehen unter  
https://www.vgem-kreuzwertheim.de/aktuelles/stellenausschreibung/  
 
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 31.01.2025 an die Ver-
waltungsgemeinschaft Kreuzwertheim, Personalabteilung, Lengfurter Str. 8, 97892 Kreuzwertheim. 
Eine Zusendung kann auch als PDF an bewerbung@vgem-kreuzwertheim.bayern.de erfolgen.  
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Bitte 

Wunschtermin

reservieren!

Für kürzere Wartezeiten und einen reibungslosen Ablauf ist die 
Online-Reservierung Ihres Termins notwendig. Wir freuen uns auf Sie! 

Schnell zum Wunschtermin:
1. Website aufrufen oder QR-Code scannen
2. Anmelden
3. Termin wählen
4. Bestätigung per E-Mail bekommen

Bitte mitbringen: Personal- und Blutspendeausweis (falls vorhanden)! 

Infos: 0800 11 949 11 (kostenfrei)
oder info@blutspendedienst.com
Überprüfen der Spendefähigkeit:
blutspendedienst.com/spendecheck
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07.01.
Dienstag

16:30–20:30 Uhr www.blutspendedienst.com/Kreuzwertheim

KREUZWERTHEIM
Dreschhalle
Kreuzstraße 1
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Reg ionalbudget 2025
Wettbewerb der guten Ideen

Kurzbeschreibung Details

Ansprechpartnerin

Das Regionalbudget der ILE Kommunale Allianz
Raum Marktheidenfeld wird 2025 die Umsetzung der
besten Kleinprojekte in unseren Städten und
Gemeinden Birkenfeld, Bischbrunn, Erlenbach,
Esselbach, Hafenlohr, Hasloch, Karbach,
Kreuzwertheim, Marktheidenfeld, Roden, Rothenfels,
Schollbrunn, Triefenstein und Urspringen finanziell
fördern. Insgesamt stehen bis zu 100.000 € zur
Verfügung.

Umsetzungsbegleitung der ILE
“Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld” e.V.
Alexa Sigmund
09391/9181-454
info@raum-marktheidenfeld.de

Gefördert werden Projekte, deren Umsetzung
sich positiv auf das Leben in unseren Gemeinden
auswirkt.
Bewerben dürfen sich Vereine, Verbände,
Privatpersonen, Kommunen oder Unternehmen.
Die Bewerbungsfrist ist der 28.02.2025.
Das Kleinprojekt darf maximal 20.000 € (brutto)
Kosten.
Das Entscheidungsgremium wählt die Projekte
anhand von bestimmten Bewertungskriterien aus.
Das Projekt muss bis zum 20.09.2025
abgeschlossen sein, Abgabe Durchführungs-
nachweis bis zum 01.10.2025.
Der maximale Fördersatz liegt bei 80% der
Bruttokosten, abzgl. Skonti, Rabatte o.ä. (mind.
500 € und max. 10.000 € Förderung je
Projekt).

Weitere Informationen & Antragsformulare unter
www.raum-marktheidenfeld.de/regionalbudget

Reg ionalbudget 2025
Wettbewerb der guten Ideen

Reg i nalbudget 2025
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PINK GmbH Vakuumtechnik · Gyula-Horn-Str. 20 · 97877 Wertheim-Reinhardshof
T +49 (0) 93 42-872-132 · personal@pink-vak.de · www.pink-vak.de

Wir wachsen stetig – starte durch mit PINK Vakuumtechnik

PINK, der Weltmarktführer für vakuumtechnische Sonderanlagen, produziert seit
über 35 Jahren Anlagen und Systeme nach Kundenanforderung u.a. für die Halb-
leiter- und Elektronikindustrie, die Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrt sowie
die Wissenschaft und Forschung. Neue Geschäftsfelder, mehr als verdoppelte
Reinraumkapazitäten und die neue klimatisierte Zerspanungshalle mit modernster
Maschinenausstattung dokumentieren unsere zukunftsträchtigen Investitionen. 
Wir suchen daher an unserem Standort Wertheim-Reinhardshof aktuell:

Infos über
PINK Vakuumtechnik

und alle weiteren
attraktiven Jobangebote

gibt‘s hier:

Elektrokonstrukteur m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Finisher m/w/d

CNC-Dreher und CNC-Fräser m/w/d

Mechaniker im Reinraum m/w/d

Feinstreiniger Großbauteile m/w/d

Mechatroniker/Elektroniker m/w/d
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Fundsachen
Sie haben etwas verloren und möchten wissen, ob es abgegeben wurde?
Anfragen richten Sie bitte unter Tel. 09342/9262-12 ans Fundbüro.
Folgende Fundsachen wurden im Rathaus abgegeben:
Gegenstand: Fundort:  abgegeben am:
1 Brille Kreuzwertheim 21.11.2024
1 Schlüsselbund m. 5 Schlüssel Unterwittbach 08.11.2024

Das Landratsamt informiert

Sprechtag des Bauamtes & Klimaschutzbeauftragten/Energie-
beraters des Landkreises
Die Bauverwaltung des Landratsamtes Main-Spessart hält monatlich einen Sprechtag 
im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim ab.
Das Landratsamt empfiehlt den Bauherren, sich möglichst vorher telefonisch 
(09353/793-1225) beim Bauamt anzumelden, damit eventuell erforderliche Unterla-
gen vom Landratsamt zum Sprechtag mitgebracht werden können. Die Sprechtage 
finden an jedem 4. Dienstag im Monat von 9:30 bis 11:30 Uhr im Rathaus Kreuzwert-
heim (Zimmer 8) statt.

Nächster Termin: Dienstag, 28. Januar 2025
Nach vorheriger Terminabstimmung kann parallel zu diesem Termin auch eine Be-
ratung durch den Klimaschutzbeauftragten/Energieberater des Landkreises erfolgen.

Wertstoff hof

Der Wertstoffhof Kreuzwertheim, Im Furt
Der Wertstoffhof in Kreuzwertheim steht zu den üblichen Öffnungstagen und 
Zeiten unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zur Verfügung.
Die Anlieferer werden gebeten, zum Schutz des Wertstoffhofpersonals, sowie sich 
selbst, unbedingt an die vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen zu halten.
Die Abgabe von Wertstoffen (nur haushaltsübliche Mengen) ist nur Bürgern des 
Landkreises Main-Spessart gestattet. Wir bitten zu beachten, dass auf dem Wert-
stoffhof nur gelbe Säcke aus dem Landkreis Main-Spessart entgegengenommen wer-
den dürfen.
Öffnungszeiten des Wertstoffhofes Kreuzwertheim, Im Furt
Dienstag  10:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag  15:00 - 17:00 Uhr
Samstag  10:00 - 12:00 Uhr
Die Annahmebedingungen entnehmen Sie bitte dem Abfallkalender des Landkreises 
Main-Spessart!
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Amtstag des Notariats

Notariat Marktheidenfeld
Das Notariat Marktheidenfeld hält monatlich jeden ersten Mittwoch (bei Feiertagen 
am 2. Mittwoch des Monats) von 15:00 Uhr – 17:00 Uhr in Zimmer 8 der Verwaltungs-
gemeinschaft Kreuzwertheim einen Amtstag ab.
Termine: Mittwoch, 8. Januar und 5. Februar 2025
Vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich: Telefon 09391/9868-0

Veranstaltungskalender
Termine ohne Gewähr
Samstag, 04.01.2025 Sirenenprobealarm
Sonntag, 05.01.2025 Sternsingeraktion, Schollbrunn
Montag, 06.01.2025 DJK Röttbach e.V.
14:00 Uhr Seniorennachmittag, Mehrzweckhalle Röttbach
Dienstag, 07.01.2025 Bayer. Rotes Kreuz Kreuzwertheim
16:30 Uhr Blutspende, Dreschhalle Kreuzwertheim
Mittwoch, 08.01.2025 Spiele-Abend für alle Spiele-Begeisterten – Spaß und 
19:00 Uhr Spannung für jung und alt
 Ev. Gemeindehaus Hauptstraße Kreuzwertheim
Mittwoch, 08.01.2025 Seniorentanz
14:30 Uhr Fürstin-Wanda-Haus Kreuzwertheim
Donnerstag, 09.01.2025 Senioren-Sport
10:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Hauptstraße Kreuzwertheim
Freitag, 10.01.2025 Schollbrünner Haddelbeernarrn
19:00 Uhr Inthronisierung Anbau Sporthalle Schollbrunn
Samstag, 11.01.2025 Bayer. Rotes Kreuz Kreuzwertheim
09:00 Uhr Weihnachtsbaumabholung
Samstag, 11.01.2025 Freiwillige Feuerwehr Schollbrunn
09:00 Uhr Christbaumabholung, Schollbrunn
Samstag, 11.01.2025 Freiwillige Feuerwehr Hasloch
09:30 Uhr Christbaumsammlung, Hasloch
Samstag, 11.01.2025 Freiwillige Feuerwehr Kreuzwertheim
16:00 Uhr Grillfest / Eröffnung Jubiläumsjahr 
 Spessart-Brauerei GmbH Kreuzwertheim
Samstag, 11.01.2025 Freiwillige Feuerwehr Röttbach
19:30 Uhr Jahreshauptversammlung 
 Nebenraum in der Mehrzweckhalle Röttbach
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Sonntag, 12.01.2025 Marktgemeinde Kreuzwertheim
10:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresbeginn und 
 Neujahrsempfang, Dreschhalle Kreuzwertheim
Sonntag, 12.01.2025 Schollbrünner Haddelbeernarrn
15:00 Uhr Kartenvorverkauf für Faschingssitzungen 
 Haus der Bäuerin Schollbrunn
Sonntag, 12.01.2025 Freie Wähler – Parteilose Liste Hasloch
15:00 Uhr Winterfest, Vereinsheim Hasloch
Montag, 13.01.2025 Offenes Singen für Jedermann
19:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Birkenstraße Kreuzwertheim
Dienstag, 14.01.2025 Bunter Nachmittag des Ökumenischen Seniorenkreises
13:15 Uhr Fürstin-Wanda-Haus Kreuzwertheim
Dienstag, 14.01.2025 Seniorennachmittag
14:00 Uhr Gemeindehaus Hasloch
Mittwoch, 15.01.2025 Café für Alle
14:00 Uhr Alte Schule Hasloch
Mittwoch, 15.01.2025 Seniorentanz
14:30 Uhr Fürstin-Wanda-Haus Kreuzwertheim
Donnerstag, 16.01.2025 Senioren-Sport
10:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Hauptstraße Kreuzwertheim
Samstag, 18.01.2025 SC Schollbrunn 1949 e.V.
 Lagerfeuer, Sporthalle Schollbrunn
Sonntag, 19.01.2025 Wanderverein Hasselberg e.V.
14:00 Uhr Winterwanderung, bei schlechtem Wetter Spielenachmittag  
 mit Tanja Lutz/Bianca Seppi
Montag, 20.01.2025 Spiel- und Plaudertreff
14:00 Uhr Seniorenkreis Schollbrunn, Dorftreff Schollbrunn
Montag, 20.01.2025 Handarbeitskreis
14:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Hauptstraße Kreuzwertheim
Montag, 20.01.2025 Singkreis Zwischentöne
19:30 Uhr Ev. Gemeindehaus Birkenstraße Kreuzwertheim
Dienstag, 21.01.2025 Gemeinsam gegen Einsam
14:30 Uhr Spielenachmittag, Fürstin-Wanda-Haus Kreuzwertheim
Mittwoch, 22.01.2025 AWO OV. Kreuzwertheim-Hasloch
14:00 Uhr Vortrag von Dr. Geiger - Wechselwirkung bei Einnahme 
 vieler Medikamente, Fürstin-Wanda-Haus Kreuzwertheim
Donnerstag, 23.01.2025 Senioren-Sport
10:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Hauptstraße Kreuzwertheim
Samstag, 25.01.2025 Reservistenkameradschaft Kreuzwertheim
14:00 Uhr Lakefleischessen, Grillplatz Unterwittbach
Sonntag, 26.01.2025 Geschichts- und Heimatverein Kreuzwertheim e.V.
13:00 Uhr Exkursion: Besuch des Heimatmuseums Reicholzheim
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Montag, 27.01.2025 Computertreff-LogIn
17:00 Uhr Fürstin-Wanda-Haus Kreuzwertheim
Montag, 27.01.2025 Singkreis Zwischentöne
19:30 Uhr Ev. Gemeindehaus Birkenstraße Kreuzwertheim
Mittwoch, 29.01.2025 Seniorentanz
14:30 Uhr Fürstin-Wanda-Haus Kreuzwertheim
Mittwoch, 29.01.2025 Café für Alle
14:00 Uhr Alte Schule Hasloch
Mittwoch, 29.01.2025 Woll- und Plaudertreff
18:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Hauptstraße Kreuzwertheim
Donnerstag, 30.01.2025 Senioren-Sport
10:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Hauptstraße Kreuzwertheim
Montag, 03.02.2025 Offenes Singen für Jedermann
19:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Birkenstraße
Mittwoch, 05.02.2025 Spiele-Abend für alle Spiele-Begeisterten – 
19:00 Uhr Spaß und Spannung für jung und alt
 Ev. Gemeindehaus Hauptstraße Kreuzwertheim

Aktuelles

Einladung zum nächsten AWO-Treffen am 22.01.2025
Beim Januar-Treff der AWO Kreuzwertheim/Hasloch referiert  
Dr. Peter Geiger zum Thema: Wechselwirkung bei Einnahme 
vieler Medikamente
Bei der Einnahme mehrerer verschiedener Medikamente ist die 
Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sich die Wirkstoffe gegenseitig beeinflussen.  
Die Wirkung kann sich verstärken oder auch abschwächen und es kann zu weiteren 
Nebenwirkungen kommen.

Mittwoch, 22. Januar 2025 – 14.00 Uhr
Alle Mitglieder, Freunde und Gäste sind zu einem informellen und gemütlichen 
Nachmittag im Fürstin-Wanda-Haus Kreuzwertheim eingeladen.

Zu verschenken
Mitteilungen nehmen wir für das jeweils nächste Mitteilungsblatt gerne entgegen. An-
bieter von Einrichtungs- und Hausratsgegenständen können sich bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Kreuzwertheim (Tel. 09342-9262-32) melden!
Die Veröffentlichung in unserem Mitteilungsblatt ist für die EinwohnerInnen der Ver-
waltungsgemeinschaft Kreuzwertheim kostenlos.
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zum

öffentlichen Lake�eischessen
aus der Holzglut

25. Januar 2025
ab 14:00 Uhr

Getränke, Kaffee und Kuchen zu günstigen Preisen

Portion Lake�eisch mit Brot: 8,50 €
Bratwurst mit Brötchen: 3,50 €

Auf Ihr Kommen
freut sich die

Reservisten-Kameradschaft Kreuzwertheim

R.K. Kreuzwertheim
VERBAND DER RESERVISTEN DER DEUTSCHEN BUNDESWEHR e.V.

oder E-Mail:sanitaer-dinkel@t-online.de

Firma Thomas Dinkel 09342/856847 bitte auch den Anrufbeantworter nutzen

Voranmeldung für Portion Lake�eisch bei:nötig bis 1 .01.256

Bier vom Faß

2,90 €/0,4 l

am Grillplatz in Unterwittbach
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Markt Kreuzwertheim

Nächste Gemeinderatssitzung
Nächste Sitzung des Marktgemeinderates
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet voraussichtlich am
Dienstag, 21. Januar 2025 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.
Bitte informieren Sie sich durch die Aushänge in den gemeindlichen Schaukästen 
oder im Internet unter
https://www.kreuzwertheim.de/rathaus-buergerservice/bekanntmachungen/

Bekanntmachungen

Der Markt Kreuzwertheim (Feuerwehr) versteigert 
meistbietend ein Tragkraftspritzen TSF (VW) 
Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart: Löschfahrzeug Tragkraftspritze TSF
Fahrzeughersteller Volkswagen
Typ: 281
Antrieb Otto (Benzin)
Leistung K66/4500
Hubraum 2383 ccm
EZ: 08.10.1991
HU: 03/2026
Laufleistung 17.600 KM
Verfügbar nach Absprache

Preis: Meistbietend 
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss der Gewährleistung (Sachmängelhaftung).
Ein Widerrufs-/Rückgaberecht besteht nicht.
Eine Besichtigung ist nach vorheriger Anmeldung jederzeit möglich.
Ihre Angebote können Sie bitte schriftlich bis zum 20.01.2025 an den Markt Kreuz-
wertheim, Lengfurter Str. 8, 97892 Kreuzwertheim
oder an poststelle@vgem-kreuzwertheim.bayern.de schicken.
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Wassergebühren für Hasloch und Hasselberg; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 3,9483 €. 
 
 
Entwässerungsgebühren für Hasloch und Hasselberg: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,25 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,26 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
 
 
Wassergebühren für Kreuzwertheim und Ortsteile; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 3,1993 €. 
 
 
Die Grundgebühr für die Wasserzähler hat sich seit der letzten Gebührenkalkulation nicht geändert.  
Die Grundgebühr pro Jahr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
(Q3): 

Netto                7% MwSt.         Brutto 
bis 4 m³/h                      24,00 €             1,68 €               25,68 € 
bis 10 m³/h                    60,00 €             4,20 €               64,20 € 
bis 16 m³/h                    96,00 €             6,72 €               102,72 € 
über 16 m³/h                  150,00 €           10,50 €             160,50 € 
 
Die Grundgebühr pro Jahr bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
(Qn): 

Netto                7% MwSt.         Brutto 
bis 2,5 m³/h                   24,00 €             1,68 €               25,68 € 
bis 6 m³/h                      60,00 €             4,20 €               64,20 € 
bis 10 m³/h                    96,00 €             6,72 €               102,50 € 
über 10 m³/h                  150,00 €           10,50 €             160,50 € 
 
 
 
Entwässerungsgebühren für Kreuzwertheim und Ortsteile: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,36 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,15 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
 
 
 
Wassergebühren für Schollbrunn; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 2,9104 €. 
 
 
Entwässerungsgebühren für Schollbrunn: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,93 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,20 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
 
 

Verschiedenes !
Katholische Öffentliche Bücherei Röttbach
In der Bücherei in Röttbach bieten wir ein attraktives und 
aktuelles Medienangebot mit einer vielfältigen Auswahl an 
Romanen, Krimis, informativen Zeitschriften sowie einer Viel-
zahl an ausgewählten Kinder- und Jugendbüchern, CDs und DVDs.
Besuchen Sie uns im „Alten Pfarrhaus“ in der Röttbacher Str. 34, Röttbach.
Unser Büchereiteam steht Ihnen gerne beratend zur Seite:
Öffnungszeiten:
• mittwochs: 17.00 – 18.30 Uhr • freitags: 16.00 – 17.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Simone Fuchs, Tel. 09342/857262
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Hennig Haus GmbH & Co. KG 
Stammsitz und Ausstellung: Großheubach
Ausstellung: Aschaffenburg bei Möbel Kempf

hennig-haus.de
Mehr Info unter: Tel. 0 93 71- 97 42 - 0

Hennig Individual Haus
- so einzigartig wie Sie selbst!
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Gemeinsam gegen einsam
Eine Initiative des Marktes Kreuzwertheim in Zusammenarbeit mit der kath. und 
evang. Kirchengemeinde.
Kontaktpersonen:  Frau Glowienka Tel.: 37755
 Frau Kafara Tel.: 936789
Rathaus Bürgermeister Thoma  Tel.: 9262-0
Kath. Pfarramt  Tel.: 4524
Evang. Pfarramt Pfarrerin Wegner  Tel.: 6585
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Abfalltermine
Stellen Sie Ihre Abfallbehälter am Termin bis spätestens 6:00 Uhr zum Abholen bereit.
Kreuzwertheim:
Donnerstag 09.01.2025 Biomüll
Mittwoch 15.01.2025 Restmüll
Freitag  17.01.2025 Papier + Gelber Sack
Mittwoch 22.01.2025 Biomüll
Mittwoch 29.01.2025 Restmüll
Ortsteile Röttbach, Unterwittbach, Wiebelbach:
Donnerstag 09.01.2025 Biomüll
Mittwoch 15.01.2025 Restmüll
Montag  20.01.2025 Papier
Mittwoch 22.01.2025 Biomüll
Mittwoch 29.01.2025 Restmüll
Freitag  31.01.2025 Gelber Sack

Erdaushub- und Bauschuttdeponie

Erdaushub- und Bauschuttdeponie  
Unterwittbach (DK0)
Die Deponie bleibt im Januar 2025 geschlossen.
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Es ist wieder soweit!
Die Rotkreuzbereitschaft    

Kreuzwertheim holt Ihre
Weihnachtsbäume am

11. Januar 2025

gegen einen Unkostenbeitrag
ab. Bitte stellen Sie die
Bäume gut sichtbar ab 

9.00 Uhr

an den Straßenrand
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Gemeinde Hasloch

Sprechstunden des Bürgermeisters
Sprechstunde des Bürgermeisters
Mittwoch 16:00 Uhr – 16:45 Uhr  in Hasloch im Schulungsraum des 
 Feuerwehrhauses Am Witzpfad,Tel. 9348695
Mittwoch 17:00 Uhr – 17:30 Uhr  in Hasselberg in der ehem. Schule
Bitte informieren Sie sich durch den Aushang in den gemeindlichen Schaukästen oder 
im Internet unter https://www.hasloch.de/rathaus-buergerservice/bekanntmachungen/

Bekanntmachungen

Verpachtung von Holzlagerplätzen im OT Hasselberg
Im OT Hasselberg stehen für Privatpersonen noch einige gemeindliche Holzlagerplät-
ze zur Verfügung. Die jährliche Pacht beträgt 35 €. Die Bevölkerung wird gebeten, bei 
Bedarf dieses Pachtangebot anzunehmen. Die gemeindliche Fläche wird unter dem 
Gesichtspunkt zur Verfügung gestellt, damit die unzulässige Ablagerung von Brenn-
holz im Gemeindewald unterbleibt. 
Bei Interesse bitte mit der Verwaltung, Frau Gehrig – Tel. 09342/9262-34 oder Mail: 
gehrig@vgem-kreuzwertheim.bayern.de in Verbindung setzen. 

 

 

 

Wassergebühren für Hasloch und Hasselberg; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 3,9483 €. 
 
 
Entwässerungsgebühren für Hasloch und Hasselberg: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,25 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,26 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
 
 
Wassergebühren für Kreuzwertheim und Ortsteile; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 3,1993 €. 
 
 
Die Grundgebühr für die Wasserzähler hat sich seit der letzten Gebührenkalkulation nicht geändert.  
Die Grundgebühr pro Jahr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
(Q3): 

Netto                7% MwSt.         Brutto 
bis 4 m³/h                      24,00 €             1,68 €               25,68 € 
bis 10 m³/h                    60,00 €             4,20 €               64,20 € 
bis 16 m³/h                    96,00 €             6,72 €               102,72 € 
über 16 m³/h                  150,00 €           10,50 €             160,50 € 
 
Die Grundgebühr pro Jahr bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
(Qn): 

Netto                7% MwSt.         Brutto 
bis 2,5 m³/h                   24,00 €             1,68 €               25,68 € 
bis 6 m³/h                      60,00 €             4,20 €               64,20 € 
bis 10 m³/h                    96,00 €             6,72 €               102,50 € 
über 10 m³/h                  150,00 €           10,50 €             160,50 € 
 
 
 
Entwässerungsgebühren für Kreuzwertheim und Ortsteile: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,36 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,15 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
 
 
 
Wassergebühren für Schollbrunn; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 2,9104 €. 
 
 
Entwässerungsgebühren für Schollbrunn: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,93 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,20 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
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Martin Reyser 
stellv. Kommandant 
Müllerleinsweg 7 

Telefon: 0172 5168 540 
martin.reyser@gmx.de 

 

 

 Freiwillige Feuerwehr Hasloch   

 
 

Christbaumsammlung 2025 
 
 

Die Feiertage sind vorüber und wie jedes 
Jahr fragen sich Christbaumbesitzer, wie sie das 

geliebte Grün möglichst schnell und 
unkompliziert entsorgen können. 

 
Aus diesem Anlass wird in Hasloch die Feuerwehr 

wieder die Christbäume einsammeln und anschließend 
häckseln.  

 
Am Hasselberg übernimmt dies der Bauwagen.  

 
Die Sammlung wird am Samstag, den 11.01.2025 ab 

9.30 Uhr durchgeführt. Die Christbäume sollten bis 9.00 
Uhr gut sichtbar und abgeschmückt an den Straßenrand 

gestellt werden. 
 

Die Abholung ist kostenlos, allerdings würden wir uns 
über eine Spende, die direkt der Jugendarbeit zu Gute 

kommt, sehr freuen. 
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Die katholische Kirchengemeinde informiert

Gottesdienste in St. Josef, Hasloch
Samstag 04.01.25 18:30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag 26.01.25 10:30 Uhr Messfeier mit Kerzenweihe 
   und Blasiussegen

Abfalltermine
Stellen Sie Ihre Abfallbehälter am Termin bis spätestens 6:00 Uhr zum Abholen 
bereit
Donnerstag 09.01.2025 Biomüll
Dienstag 14.01.2025 Papier
Mittwoch 15.01.2025 Restmüll
Freitag  17.01.2025 Gelber Sack
Mittwoch 22.01.2025 Biomüll
Mittwoch 29.01.2025 Restmüll

Verschiedenes !
Das Haslocher Gemeinde-Café 
lädt alle 14 Tage in der ehemaligen Schule zu Kaffee, Tee, Kuchen und 
Kaffeeklatsch ein.
mittwochs ab 14 Uhr am 15. und 29. Januar 2025

BÜCHEREI im Rathaus Hasloch
Wir wünschen ein glückliches, sowie gesundes neues Jahr!
Wir haben viele neue Kinder- und Jugendbücher, CD, DVD, Tonies, sowie 
Romane und Krimis für Erwachsene zur Ausleihe.

Öffnungszeiten:
dienstags 15 – 19 Uhr und freitags von 13 – 15 Uhr
Besuchen Sie auch unser OFFENES BÜCHERREGAL in der Spessartstr. 20, 
Hasloch.  Ansprechpartnerin: Sonja Dreßler, Tel. 0160-806 81 20
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Grein GmbH & Co. KG
Sägewerk 1
D-97896 Freudenberg-Boxtal

Tel. + 49 (9377) 9201 - 0 
bewerbung@grein-eps.formteile.de

www.grein-kunststoffwerk.de

Wir suchen Kollegen für das Kunststoffwerk!

Instandhalter (m/w/d)
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Wassergebühren für Hasloch und Hasselberg; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 3,9483 €. 
 
 
Entwässerungsgebühren für Hasloch und Hasselberg: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,25 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,26 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
 
 
Wassergebühren für Kreuzwertheim und Ortsteile; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 3,1993 €. 
 
 
Die Grundgebühr für die Wasserzähler hat sich seit der letzten Gebührenkalkulation nicht geändert.  
Die Grundgebühr pro Jahr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
(Q3): 

Netto                7% MwSt.         Brutto 
bis 4 m³/h                      24,00 €             1,68 €               25,68 € 
bis 10 m³/h                    60,00 €             4,20 €               64,20 € 
bis 16 m³/h                    96,00 €             6,72 €               102,72 € 
über 16 m³/h                  150,00 €           10,50 €             160,50 € 
 
Die Grundgebühr pro Jahr bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
(Qn): 

Netto                7% MwSt.         Brutto 
bis 2,5 m³/h                   24,00 €             1,68 €               25,68 € 
bis 6 m³/h                      60,00 €             4,20 €               64,20 € 
bis 10 m³/h                    96,00 €             6,72 €               102,50 € 
über 10 m³/h                  150,00 €           10,50 €             160,50 € 
 
 
 
Entwässerungsgebühren für Kreuzwertheim und Ortsteile: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,36 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,15 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
 
 
 
Wassergebühren für Schollbrunn; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 2,9104 €. 
 
 
Entwässerungsgebühren für Schollbrunn: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,93 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,20 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
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Gemeinde Schollbrunn

Sprechstunden der Bürgermeisterin
Mittwoch von 17:00 Uhr – 18:00 Uhr  Tel. 09394/2245
     Rathaus, Zur Kartause 1
Bitte informieren Sie sich durch den Aushang im gemeindlichen Schaukasten am Rat-
haus oder im Internet unter
https://www.schollbrunn.de/rathaus-buergerservice/bekanntmachungen/

Verschiedenes !
Seniorenkreis Schollbrunn lädt ein
Einladung zum Spiel- und Plaudertreff
am Montag, 20.01.2025 um 14:00 Uhr im Dorftreff bei Kaffee und Kuchen. Gerne 
können auch Spiele mitgebracht werden. 
Über eine rege Beteiligung freut sich das Team des Seniorenkreises.

Abfalltermine
Stellen Sie Ihre Abfallbehälter am Termin bis spätestens 6 Uhr zum Abholen bereit
Donnerstag 09.01.2025 Biomüll
Dienstag  14.01.2025 Papier
Mittwoch  15.01.2025 Restmüll
Freitag  17.01.2025 Gelber Sack
Mittwoch  22.01.2025 Biomüll
Mittwoch  29.01.2025 Restmüll

Abholung von Christbäumen in Schollbrunn: 
Die Jugendfeuerwehr Schollbrunn holt Ihre Christbäume am Samstag, 11. Januar 2025 
ab 9:00 Uhr gegen eine Spende ab, die Sie bitte gut sichtbar am Baum befestigen. 
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Wassergebühren für Hasloch und Hasselberg; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 3,9483 €. 
 
 
Entwässerungsgebühren für Hasloch und Hasselberg: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,25 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,26 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
 
 
Wassergebühren für Kreuzwertheim und Ortsteile; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 3,1993 €. 
 
 
Die Grundgebühr für die Wasserzähler hat sich seit der letzten Gebührenkalkulation nicht geändert.  
Die Grundgebühr pro Jahr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
(Q3): 

Netto                7% MwSt.         Brutto 
bis 4 m³/h                      24,00 €             1,68 €               25,68 € 
bis 10 m³/h                    60,00 €             4,20 €               64,20 € 
bis 16 m³/h                    96,00 €             6,72 €               102,72 € 
über 16 m³/h                  150,00 €           10,50 €             160,50 € 
 
Die Grundgebühr pro Jahr bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
(Qn): 

Netto                7% MwSt.         Brutto 
bis 2,5 m³/h                   24,00 €             1,68 €               25,68 € 
bis 6 m³/h                      60,00 €             4,20 €               64,20 € 
bis 10 m³/h                    96,00 €             6,72 €               102,50 € 
über 10 m³/h                  150,00 €           10,50 €             160,50 € 
 
 
 
Entwässerungsgebühren für Kreuzwertheim und Ortsteile: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,36 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,15 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
 
 
 
Wassergebühren für Schollbrunn; 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Bruttobetrag für die Wassergebühren beträgt einschließlich 7% Mehrwertsteuer 
ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter Wasser 2,9104 €. 
 
 
Entwässerungsgebühren für Schollbrunn: 
Veröffentlichung der Bruttopreise nach § 3 der Preisangabenverordnung 
 
Der Betrag für die Entwässerungsgebühren beträgt ab 01. Januar 2025 für einen Kubikmeter 
Schmutzwasser 2,93 €. 
Die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt ab 01. Januar 2025 0,20 € je Quadratmeter versiegelter 
Fläche. 
 
 



Ökumenische Sternsingeraktion 2025 - „Erhebt eure Stimme!“ 
Schutz, Förderung, Beteiligung – auf diesen drei Säulen beruht die Kinderrechtskon-
vention der Vereinten Nationen. Seit 35 Jahren sagt sie: Kinder haben Grundrechte, 
die weltweit gelten. Genau hierfür setzt sich die Aktion Dreikönigssingen 2025 ein. ,Er-
hebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte‘ lautet das Motto. 
Auch in der Pfarreiengemeinschaft Haseltal-Himmelreich werden viele Kinder in den 
Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen. Die kleinen und großen 
Könige ziehen am 5. und 6. Januar nach dem Gottesdienst bis zum Einbruch der Dun-
kelheit von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Gleichaltrige in Not. 
… und wenn keine Sternsinger vorbeigekommen sind? 
Manchmal kommt es vor, dass die Sternsinger nicht alle Haushalte besuchen können. 
Oder - wenn sie an der Haustüre klingeln - ist gerade niemand da. Dann 
- liegen Aufkleber mit dem Segen der Sternsinger in den Kirchen bereit zum Abholen und 
- kann eine Spende entrichtet werden auf das Spendenkonto der Sternsinger: Konto 
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e.V.   IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 
www.sternsinger.de/spenden/spendenformular 
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Das nächste Mitteilungsblatt erscheint
am Samstag, 01. Februar 2025.
Annahmeschluss ist Freitag, 17. Januar 2025, 10 Uhr.
Redaktionelle Beiträge und Vereins-Anzeigen senden Sie bitte an 
poststelle@vgem-kreuzwertheim.bayern.de

Gewerbliche Anzeigen senden Sie bitte an  
mail@hansenwerbung.de • www.hansenwerbung.de • Tel. 0 93 71 / 44 07
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Kein Amtsblatt – Bitte beachten Sie unsere Bekanntmachungen im Aushangkasten am Rathaus und an den 
Bekanntmachungstafeln in Kreuzwertheim, Hasloch, Schollbrunn und den Ortsteilen. 



Warum schrumpft die Waldspitzmaus im Winter?
Die Waldspitzmaus ist klein und leicht. Sie wiegt nur etwa zehn Gramm, 
ungefähr so viel wie fünf Gummibärchen. Trotzdem braucht sie eine 
Menge Futter, denn sie ist ein richtiges Energiebündel. Im Winter, wenn 
die Nahrung knapp ist, muss sie deshalb Energie sparen – und wird zum 
Überlebenskünstler. Ihre Strategie ist faszinierend. Alles an ihr schrumpft: Knochen, Organe und 
sogar das Gehirn! Außerdem bauen sich Muskeln ab. Dadurch verliert sie Gewicht, wodurch sie 
weniger Energie verbraucht. So kommt sie ohne Winterschlaf durch die kalte Jahreszeit. Im Früh-
ling wächst sie und ist im Sommer wieder normal groß.  Wagemann/DEIKE
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GITTERRÄTsel
Trage die Wörter anhand der 
Zahlen in die Kästchen ein! 
Achtung: Zu manchen Zahlen 
gehören zwei Bilder – je eines 
für waagrecht und senkrecht.

Lösungen 
Irmi: Er hat in den letzten 2 Wo-
chen 2 Mal die Zeitung gekauft.  
(10 Tage – 3 Tage – 5 Tage = 2 Tage)

Kindergitterrätsel:   
1. Knochen, 2. Palme, 3. Hosen/
Hundert, 4. Spuk, 5. Kakadu/ 
Katze, 6. neu, 7. Kuh, 8. Zwiebel,  
9. Wiege, 10. Rhein, 11. Igel,  
12. Ernst, 13. nah, 14. Stufen, 15. AT, 
16. Seehund, 17. Dose, 18. Los,  
19. Ohr, 20. Fenster
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NOTDIENSTE
Ärztlicher Notdienst

Notfalldienst Fr ab 13 Uhr bis Mo 8 Uhr und Mi ab 13 Uhr bis Do 8 Uhr
Informationen zum ärztlichen Notdienst erfahren Sie auf dem Anrufbeantworter

Ihres Hausarztes. Dort wird der diensthabende Arzt bekannt gegeben.
Oder fragen Sie beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst Tel. 116 117 nach.

Für lebensbedrohliche Fälle (Feuerwehr und Rettungsdienst) weiterhin die 112 wählen.
Bitte beachten: Alle Gespräche werden zu Ihrer eigenen Sicherheit aufgezeichnet.

Zahnärztlicher Notdienst
Wenn Sie Montag bis Freitag in den Abend- oder Nachtstunden starke Zahnschmerzen 

bekommen, rufen Sie bitte zunächst Ihren Hauszahnarzt oder einen anderen Zahnarzt in 
Ihrer Nähe an. Meistens hat die Praxis auf ihrem Anrufbeantworter eine Telefonnummer 

angegeben, unter der Sie den Zahnarzt im Notfall erreichen können.
Den aktuellen Notdienst finden Sie auf der Webseite www.notdienst-zahn.de – Presse 

für die kommenden sechs Wochen im Voraus. Notdienstzeiten von 10-12 Uhr und
18-19 Uhr Anwesenheit in der Praxis, in der übrigen Zeit besteht Rufbereitschaft.

Notdienst der Apotheken
Notdienst-Hotline 0800 00 22 8 33

Ermitteln Sie per Telefon die Bereitschaftsapotheken unter der kostenlosen Rufnummer 
0800 00 22 8 33 aus dem deutschen Festnetz oder per Kurzwahl 22 8 33 von jedem

Handy (69 Cent/Min). Bitte geben Sie Ihren Standort an, der Dienst ermittelt 
die nächstgelegenen, geöffneten Notdienst-Apotheken. 

Schneller geht es im Internet unter www.aponet.de

Servicenummern
Notruf Polizei Tel. 110
Giftnotruf München Tel. 089 / 1 92 40
Störung in der Stromversorgung Kreuzwertheim Tel. 09342 / 909 - 101
Störung in der Stromversorgung Hasloch und Schollbrunn Tel. 0941 / 28 00 33 66
Störung in der Gas-/Wasserversorgung Kreuzwertheim Tel. 09342 / 909 - 102
Störung im Abwasserbereich/Kanal Kreuzwertheim Tel. 0170 / 2 28 20 94
Störung in der Wasserversorgung Hasloch Tel. 0160 / 5 99 85 34
Störung im Abwasserbereich/Kanal Hasloch Tel. 0160 / 5 99 85 34
Störung in der 
Wasserversorgung/Abwasserbereich/Kanal Schollbrunn Tel. 09394 / 9 95 64 40
Landratsamt Main-Spessart Karlstadt Tel. 09353 / 793-0

Hausärztliche Versorgung
Praxis am Kaffelstein 

Dr. med. univ. Stefan Brunner, Facharzt für Innere Medizin, 
Dr. med. Sabrina Pohlmann und 

Hannes Schaefer, Fachärzte für Allgemeinmedizin
Dr. med. Simone Gerlinger, Fachärztin für Innere Medizin, Diplom-Biologin

Lengfurter Str. 53 - 97892 Kreuzwertheim -  Telefon 09342 / 620 0
 info@praxis-am-kaffelstein.de - www.praxis-am-kaffelstein.de


